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Änderungsprüfungsordnung  
für den grundständigen dualen Bachelorstudiengang  

„Gesundheitsökonomie im Praxisverbund GiP“  
der Hochschule Ludwigshafen am Rhein 

vom 17.07.2012 
 
 
Nach Vorgabe des Hochschulgesetzes Rheinland-Pfalz hat der Präsident der Hochschu-
le Ludwigshafen am 17. 07. 2012 die Änderungsordnung für den grundständigen dualen 
Bachelorstudiengang Gesundheitsökonomie im Praxisverbund GiP nach § 79 Abs. 6 
HochSchG genehmigt (§ 86 Abs. 2 Satz 3 HochSchG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19.11.2010 (GVBl. S. 464), zuletzt geändert durch § 50 des Gesetzes vom 
09.03.2011 (GVBl. S. 47), §§ 76 Abs. 2 Nr.6, 7 Abs. 3 Satz 2 HochSchG). Die Ordnung 
wird dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur angezeigt und 
wird nachfolgend bekannt gemacht.  
 
 
Die Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Gesundheitsökonomie im Praxis-
verbund GiP an der Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein vom 28.11.2007 wird wie 
folgt geändert: 
 

 
§ 1 Streichung der Freiversuche 

 
Der § 21 „Freiversuch“  ist ersatzlos gestrichen. 
 
 

 
§ 2 Wiederholung von Prüfungsleistungen 

 
Der § 22 der Prüfungsordnung vom 28.11.2007 des Bachelorstudiengangs „Gesund-
heitsökonomie im Praxisverbund GiP“ wird wie folgt neu gefasst: 
 
§ 22 Wiederholung von Prüfungsleistungen 
 

(1) Die nicht bestandene Modulprüfung kann zweimal wiederholt werden. Die 
Wiederholung findet im Rahmen der Prüfungstermine des jeweils folgenden Se-
mesters statt; über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 
(2) Die Bachelorarbeit kann einmal wiederholt werden. Eine nicht bestandene Ba-
chelorarbeit muss innerhalb von zwei Monaten nach Datum des Bescheids über 
das Nichtbestehen neu angemeldet werden. 

 
 
 

§ 3 In-Kraft-Treten und Übergangsregelung 
 

 
(1) Die Änderungen dieser Ordnung treten nach Veröffentlichung im Hochschul-
anzeiger der Hochschule Ludwigshafen am Rhein in Kraft. Zugleich treten die 
Regelungen bezüglich Wiederholung und Freiversuch aus der Ordnung von 
28.11.2007 außer Kraft. 



 
(2) Studierende, die vor dem Wintersemester 2012/13 ihr Studium im Bachelor-
studiengang „Gesundheitsökonomie im Praxisverbund“ aufgenommen haben, 
können ihr Studium noch bis zum Wintersemester 2015/16 nach dem Regelungen 
zur Wiederholung und zum Freiversuch der Ordnung vom 28.11.2007 beenden.  

 
 
 
Ludwigshafen, den 17.07.2012  
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Gladen 
Dekan des Fachbereiches Management, Controlling, HealthCare 
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